
d) Die Ver- und Entladevorrichtungen sind so konstruiert,
gebaut und in Stand gehalten und werden so verwendet,
dass den Tieren Verletzungen und Leiden erspart werden
und ihre Sicherheit gewährleistet ist.

e) Die mit den Tieren umgehenden Personen sind hierfür in
angemessener Weise geschult oder qualifiziert und wenden
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit weder Gewalt noch
sonstige Methoden an, die die Tiere unnötig verängstigen
oder ihnen unnötige Verletzungen oder Leiden zufügen
könnten.

f) Der Transport zum Bestimmungsort erfolgt ohne Verzöge-
rungen, und das Wohlbefinden der Tiere wird regelmäßig
kontrolliert und in angemessener Weise aufrechterhalten.

g) Die Tiere verfügen entsprechend ihrer Größe und der
geplanten Beförderung über ausreichend Bodenfläche und
Standhöhe.

h) Die Tiere werden in angemessenen Zeitabständen mit
Wasser und Futter, das qualitativ und quantitativ ihrer Art
und Größe angemessen ist, versorgt und können ruhen.

KAPITEL II

ORGANISATOREN, TRANSPORTUNTERNEHMER, TIER-
HALTER UND SAMMELSTELLEN

Artikel 4

Transportpapiere

(1) Personen, die Tiere transportieren, sind verpflichtet, im
Transportmittel Papiere mitzuführen, aus denen Folgendes
hervorgeht:

a) Herkunft und Eigentümer der Tiere;

b) Versandort;

c) Tag und Uhrzeit des Beginns der Beförderung;

d) vorgesehener Bestimmungsort;

e) voraussichtliche Dauer der geplanten Beförderung.

(2) Der Transportunternehmer stellt die Papiere gemäß
Absatz 1 der zuständigen Behörde auf Verlangen zur Verfü-
gung.

Artikel 5

Obligatorische Planung von Tiertransporten

(1) Die Annahme von Tiertransportaufträgen oder die
Vergabe derartiger Aufträge an Subunternehmer ist nur
zulässig, wenn die betreffenden Transportunternehmer gemäß
Artikel 10 Absatz 1 bzw. Artikel 11 Absatz 1 entsprechend
zugelassen sind.

(2) Transportunternehmer benennen eine für den Transport
verantwortliche natürliche Person und gewährleisten, dass
Auskünfte über Planung, Durchführung und Abschluss des
ihrer Kontrolle unterstehenden Beförderungsabschnitts jederzeit
eingeholt werden können.

(3) Organisatoren tragen bei jeder Beförderung dafür Sorge,
dass

a) das Wohlbefinden der Tiere nicht durch eine unzulängliche
Koordinierung der verschiedenen Beförderungsabschnitte
beeinträchtigt wird, dass die Witterungsbedingungen berück-
sichtigt werden und dass

b) eine natürliche Person dafür verantwortlich ist, der zustän-
digen Behörde jederzeit Auskünfte über Planung, Durchfüh-
rung und Abschluss der Beförderung zu geben.

(4) Für lange Beförderungen von Hausequiden, ausgenom-
men registrierte Equiden sowie von Hausrindern, Hausschafen,
Hausziegen und Hausschweinen zwischen Mitgliedstaaten sowie
von und nach Drittländern gelten sowohl für Transportunter-
nehmer als auch für Organisatoren die Bestimmungen des
Anhangs II über das Fahrtenbuch.

Artikel 6

Transportunternehmer

(1) Als Transportunternehmer kommen nur Personen in
Frage, die von einer zuständigen Behörde gemäß Artikel 10
Absatz 1 oder für lange Beförderungen gemäß Artikel 11
Absatz 1 entsprechend zugelassen sind. Eine Kopie dieser
Zulassung wird der zuständigen Behörde zum Zeitpunkt der
Tierbeförderung vorgelegt.

(2) Transportunternehmer melden der zuständigen Behörde
jede Änderung in Bezug auf die Informationen und Papiere
gemäß Artikel 10 Absatz 1 oder für lange Beförderungen
gemäß Artikel 11 Absatz 1 spätestens 15 Arbeitstage nach dem
Tag, an dem die Änderung eingetreten ist.

(3) Die Transportunternehmer befördern Tiere nach
Maßgabe der in Anhang I genannten technischen Vorschriften.

(4) Transportunternehmer vertrauen den Umgang mit den
Tieren Personen an, die zu den einschlägigen Regelungen der
Anhänge I und II geschult wurden.

(5) Straßenfahrzeuge, auf denen Hausequiden, Hausrinder,
Hausschafe, Hausziegen, Hausschweine oder Geflügel befördert
werden, dürfen nur von Personen gefahren oder als Betreuer
begleitet werden, die über einen Befähigungsnachweis gemäß
Artikel 17 Absatz 2 verfügen; auch Personen, die als Betreuer
auf dem Fahrzeug tätig sind, müssen im Besitz dieses Nach-
weises sein. Der Befähigungsnachweis wird der zuständigen
Behörde zum Zeitpunkt der Tierbeförderung vorgelegt.
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(1) Als Transportunternehmer kommen nur Personen in( ) p
Frage, die von einer zuständigen Behörde gemäß Artikel 10g g g
Absatz 1 oder für lange Beförderungen gemäß Artikel 11g g
Absatz 1 entsprechend zugelassen sind.

Personen, die Tiere transportieren, sind verpflichtet, im( ) p p
Transportmittel Papiere mitzuführen, aus denen Folgendesp
hervorgeht:

a) Herkunft und Eigentümer der Tiere;

b) Versandort;

c) Tag und Uhrzeit des Beginns der Beförderung;

d) vorgesehener Bestimmungsort;

e) voraussichtliche Dauer der geplanten Beförderung.

(2) Der Transportunternehmer stellt die Papiere gemäß( ) p p g
Absatz 1 der zuständigen Behörde auf Verlangen zur Verfü-
gung.



(6) Transportunternehmer tragen dafür Sorge, dass jede Tier-
sendung von einem Betreuer begleitet wird, ausgenommen in
Fällen, in denen

a) Tiere in Transportbehältern befördert werden, die gesichert,
angemessen belüftet und erforderlichenfalls mit Futter- und
Wasserspendern ausgerüstet sind, die nicht umgestoßen
werden können und die genügend Futter und Wasser für die
doppelte Dauer der geplanten Beförderung enthalten;

b) der Fahrer die Aufgabe des Betreuers übernimmt.

(7) Die Absätze 1, 2, 4 und 5 gelten nicht für Personen, die
Tiere, gerechnet ab dem Versandort bis zum Bestimmungsort,
über eine Strecke von maximal 65 km transportieren.

(8) Transportunternehmer legen der zuständigen Behörde
des Landes, in das die Tiere transportiert werden, den Zulas-
sungsnachweis gemäß Artikel 18 Absatz 2 bzw. Artikel 19
Absatz 2 auf Verlangen vor.

(9) Bei langen Straßenbeförderungen von Hausequiden, aus-
genommen registrierte Equiden, sowie von Hausrindern, Haus-
schafen, Hausziegen und Hausschweinen setzen die Transport-
unternehmer ein Navigationssystem nach Anhang I Kapitel VI
Nummer 4.2 ein, und zwar ab 1. Januar 2007 bei zum ersten
Mal eingesetzten Straßentransportmitteln und ab 1. Januar
2009 bei sämtlichen Straßentransportmitteln. Sie bewahren die
mit Hilfe dieses Navigationssystems erstellten Aufzeichnungen
mindestens drei Jahre lang auf und stellen sie der zuständigen
Behörde auf Verlangen zur Verfügung, insbesondere wenn die
Kontrollen nach Artikel 15 Absatz 4 durchgeführt werden.
Nach dem in Artikel 31 Absatz 2 genannten Verfahren können
Durchführungsbestimmungen zu diesem Absatz erlassen
werden.

Artikel 7

Vorherige Kontrolle und Zulassung von Transportmitteln

(1) Lange Straßenbeförderungen von Tieren sind nur
zulässig, wenn das Transportmittel gemäß Artikel 18 Absatz 1
kontrolliert und zugelassen wurde.

(2) Die Beförderung von Hausequiden, Hausrindern, Haus-
schafen, Hausziegen oder Hausschweinen auf dem Seeweg über
mehr als 10 Seemeilen aus einem Hafen der Gemeinschaft ist
nur zulässig, wenn das Tiertransportschiff gemäß Artikel 19
Absatz 1 kontrolliert und zugelassen wurde.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten für Trans-
portbehälter für Hausequiden, Hausrinder, Hausschafe, Haus-
ziegen oder Hausschweine bei langen Beförderungen auf dem
Straßen- und/oder Wasserweg.

Artikel 8

Tierhalter

(1) Tierhalter am Versand-, Umlade- oder Bestimmungsort
tragen dafür Sorge, dass die technischen Vorschriften des
Anhangs I Kapitel I und Kapitel III Abschnitt 1 über die Beför-
derung der Tiere eingehalten werden.

(2) Die Halter untersuchen sämtliche Tiere, die an einem
Transit- oder Bestimmungsort ankommen, und stellen fest, ob
eine lange Beförderung zwischen Mitgliedstaaten und von und
nach Drittländern erfolgt oder erfolgt ist. Im Falle einer langen
Beförderung von Hausequiden, mit Ausnahme von registrierten
Equiden, sowie Hausrindern, Hausschafen, Hausziegen und
Hausschweinen müssen Tierhalter die Bestimmungen des
Anhangs II über das Fahrtenbuch einhalten.

Artikel 9

Sammelstellen

(1) Betreiber von Sammelstellen tragen dafür Sorge, dass die
Tiere entsprechend den technischen Vorschriften des Anhangs I
Kapitel I und Kapitel III Abschnitt 1 behandelt werden.

(2) Betreiber von Sammelstellen, die nach geltendem Veteri-
närrecht der Gemeinschaft zugelassen sind, tragen außerdem
dafür Sorge, dass

a) der Umgang mit den Tieren nur Personal anvertraut wird,
das in den maßgeblichen technischen Vorschriften des
Anhangs I in Lehrgängen geschult wurde;

b) Personen, die Zugang zur Sammelstelle haben, regelmäßig
über ihre Rechte und Pflichten im Rahmen dieser Verord-
nung und die Sanktionen im Verstoßfall informiert werden;

c) für Personen, die Zugang zur Sammelstelle haben, ständig
detaillierte Angaben über die zuständige Behörde, der
etwaige Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung
gemeldet werden müssen, verfügbar sind;

d) im Falle des Verstoßes gegen diese Verordnung durch eine
in der Sammelstelle anwesende Person und unbeschadet
etwaiger Maßnahmen der zuständigen Behörde alle erforder-
lichen Maßnahmen getroffen werden, um die festgestellte
Unregelmäßigkeit zu beheben und einen erneuten Verstoß
zu verhindern;

e) die zur Einhaltung der Buchstaben a) bis d) erforderlichen
Betriebsvorschriften festgelegt, überprüft und durchgesetzt
werden.

5.1.2005 L 3/7Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(7) Die Absätze 1, 2, 4 und 5 gelten nicht für Personen, die( ) g
Tiere, gerechnet ab dem Versandort bis zum Bestimmungsort,g
über eine Strecke von maximal 65 km transportieren.


